
Kriminalität bzw. ihrer Haupterscheinungsformen. Es 
liegt in der Natur der Sache begründet, daß die Inan
griffnahme dieser Aufgaben nur dann zu den gewünsch
ten Ergebnissen führen kann, wenn sie selbst nach 
einem wissenschaftlich begründeten, koordinierten, per
spektivischen Plan und in enger Gemeinschaftsarbeit 
mit Wissenschaftlern verschiedener Disziplinen und an
deren staatlichen und gesellschaftlichen Institutionen 
erfolgt10.
Ziel dieser analytischen Tätigkeit der Staatsanwalt
schaft muß die Ausarbeitung sowohl grundlegender 
perspektivischer Schlußfolgerungen als auch unmittel
bar praktischer Maßnahmen für die Arbeit der Staats
anwaltschaft sowie von Empfehlungen für die Arbeit 
der anderen Rechtspflegeorgane sein. Darüber hinaus — 
und darin liegt u. E. der Kern der Verantwortung des 
Generalstaatsanwalts für die Leitung des Kampfes 
gegen die Kriminalität — muß es die Erforschung und 
Analyse der Kriminalität und der Wirksamkeit ihrer 
Bekämpfung dem Generalstaatsanwalt ermöglichen, 
wirksame Maßnahmen von gesamtstaatlicher Bedeutung 
entweder selbst zu treffen oder anderen zentralen 
Organen vorzuschlagen.
Zur Lösung der hier genannten Aufgaben wurde beim 
Generalstaatsanwalt ein neuer Stellvertreterbereich mit 
einer speziellen Abteilung für wissenschaftliche Krimi
nalitätsforschung gebildet. Das bedeutet jedoch nicht, 
daß sich künftig etwa nur diese Abteilung mit analy
tischer Arbeit zu befassen habe. Dies ausdrücklich zu 
betonen, erscheint deshalb geboten, weil Buchholz'Leh- 
mann'Schindler zu einseitig auf die Notwendigkeit 
l a n g f r i s t i g e r  Analysen als Bestandteil wissen
schaftlicher Leitung in den Rechtspflegeorganen orien
tieren (S. 1598 ff.). Zweifellos gehört zur wissenschaft
lichen Leitung des Kampfes gegen die Kriminalität die 
Ausarbeitung langfristiger Analysen der Kriminalität, 
ihrer Ursachen und der Wirksamkeit ihrer Bekämpfung. 
Weil es derartige Analysen noch nicht ausreichend gibt 
und auch die Kriminalitätsforschung notwendig zu
gleich analytische Tätigkeit ist, besteht eine wechsel
seitige Bedingtheit zwischen langfristigen Analysen und 
der Arbeit der Abteilung für wissenschaftliche Krimi
nalitätsforschung.
Daraus folgt aber auch, daß die Ausarbeitung langfristi
ger Analysen generell zur Grundlage jeglicher-wissen
schaftlicher Leitungstätigkeit in den Rechtspflege
organen gehört und damit — bezogen auf die Staats
anwaltschaft — Bestandteil der Arbeit a l l e r  Abtei
lungen des Generalstaatsanwalts wie auch der Staats
anwälte in den Bezirken und Kreisen sein muß. 
Buchholz/Lehmann/Schindler berücksichtigen ungenü
gend, daß es auch darauf ankommt, neben der Anfer
tigung langfristiger Analysen, die vor allem der per
spektivischen Planung und der grundlegenden Orien
tierung der staatsanwaltschaftlichen Arbeit dienen, die 
kurzfristigen Analysen in ihrer qualitativen Aussage
kraft zu erhöhen. Diese müssen solche Formen der ana
lytischen Arbeit darstellen, die ein sofortiges Reagieren 
auf konkrete Erscheinungen in der Tätigkeit der 
Staatsanwälte in den Bezirken und Kreisen ermöglichen. 
Wachsende Bedeutung erlangen ferner befristete, 
schwerpunktmäßige analytische Untersuchungen be
stimmter Erscheinungen von Rechtsverletzungen und 
analytische Einschätzungen der Wirksamkeit der Arbeit 
der Staatsanwälte in bestimmten gesellschaftlichen 
Bereichen oder Territorien nach einem mit den an
deren Rechtspflegeorganen koordinierten Plan11.

<0 Vgl. dazu auch Streit. „Neue Maßstäbe für die Tätigkeit 
der Staatsanwaltschaft“, NJ 1963 S. 707 f.
11 Vgl. zu den bisherigen Erfahrungen in der analytischen 
Tätigkeit der Staatsanwaltschaft Streit, „Die neuen Aufgaben 
der Staatsanwaltschaft erfordern einen neuen Arbeitsstil“. NJ 
1963 S. 419: ferner auch Harrland, „Die Aufgaben der Kriminal
statistik in Lehre und Forschung“, NJ 1964 S. 166 ff. und 
S. 195 ff.

Wenn von den Organen der Rechtspflege besonders in 
der letzten Zeit verstärkt operative Einsätze und Unter
suchungen durchgeführt worden sind, die auf die gesell
schaftliche Wirksamkeit der Entscheidungen der Rechts
pflegeorgane sowie auf die Organisierung zielgerich
teter Maßnahmen zur Gewährleistung von Sicherheit 
und Ordnung orientierten12, so haben sie einen richtigen 
Weg beschritten, um das Grundanliegen des Rechts
pflegeerlasses zu verwirklichen, nämlich: das sozia
listische Recht zu einem immer wirksameren Instrument 
der weiteren sozialistischen Umgestaltung, der vollen 
Entfaltung aller schöpferischen Kräfte des Volkes zu 
entwickeln.
Die verschiedenen Formen der analytischen Arbeit 
stellen eine Einheit dar. Sie ergänzen sich wechselseitig 
und bedingen einander. So geben die kurzfristigen 
Analysen z. B. Aufschluß über Probleme, die einer 
langfristigen Untersuchung bedürfen. Andererseits 
können langfristige Analysen bestimmte Fragen auf
werfen, die sofortiges operatives Eingreifen bzw. kurz
fristige Spezialuntersuchungen notwendig machen.
In diesem Zusammenhang darf nicht unerwähnt blei
ben, daß Buchholz/Lehmann/Schindler in ihren Formu
lierungen zu widersprüchlichen und logisch einander 
ausschließenden Feststellungen kommen. Während sie 
z. B. auf S. 1590 die Rechtspflegeorgane davor warnen, 
die Verantwortlichkeit anderer Organe zu übernehmen, 
fordern sie auf S. 1602 f., die Rechtspflegeorgane müß
ten in Auswertung der Analysen und Einzelverfahren 
„konkrete Schlußfolgerungen für die staats- und wirt
schaftsleitenden Organe und gesellschaftlichen Organi
sationen“ ziehen. Gerade das dürfen sie jedoch keines
falls tun, denn eben das wäre die Übernahme einer 
Aufgabe, die ihnen nicht zusteht.
Der Staatsanwalt hat z. B. aus Analysen der Kriminali
tät Schlußfolgerungen für s e i n e  Arbeit zu ziehen, 
d. h., er muß überlegen, wie er s e i n e  Verantwortung 
für die komplexe Führung des Kampfes gegen die 
Kriminalität und andere Rechtsverletzungen mit den 
i h m zur Verfügung stehenden Mitteln und Methoden 
noch besser und wirksamer wahrnehmen kann. Er hat 
sich dabei weder in die Zuständigkeiten anderer Staats
und Wirtschaftsorgane oder gesellschaftlicher Organi
sationen einzumischen, noch ist es seine Aufgabe, an
deren Organen die ihnen obliegenden Pflichten zur 
Gewährleistung von Disziplin, Sicherheit und Ordnung 
und zur Beseitigung festgestellter Mängel abzunehmen. 
Diese konkreten Schlußfolgerungen müssen die jeweili
gen Organe selbst ziehen. Der Staatsanwalt kann und 
muß aber darlegen, welche Rechtsverletzungen und da
mit zusammenhängenden Mängel er festgestellt hat; er 
kann und muß Vorschläge unterbreiten oder Empfeh
lungen geben, die seine Ansicht darüber zum Ausdruck 
bringen, wie die festgestellten Mängel durch die jewei
ligen Organe beseitigt werden können. Die aus der ana
lytischen Arbeit und den Einzelverfahren vom Staats
anwalt zu ziehenden Schlußfolgerungen müssen sich 
ferner darauf beziehen, wie er seine Tätigkeit zur Be
kämpfung der Kriminalität und anderer Rechtsverlet
zungen am besten mit den staats- und wirtschafts
leitenden Organen und gesellschaftlichen Organisa
tionen koordinieren kann. Gegebenenfalls muß er auch, 
wenn z. B. grobe Gesetzesverletzungen vorliegen, recht
liche Mittel, wie Protest usw., anwenden.
Alle Arten und Formen der analytischen Arbeit der 
Staatsanwaltschaft dienen unmittelbar der wissen
schaftlichen Leitung der Kriminalitätsbekämpfung. Da-

12 So wurden z. B. durch den Generalstaatsanwalt und das 
Oberste Gericht vor kurzem in verschiedenen Bezirken der 
DDR gemeinsame Untersuchungen Uber die gesellschaftlich
erzieherische Wirksamkeit und Ausgestaltung bedingter Ver
urteilungen und über die Anleitung und Wirksamkeit der 
Tätigkeit der Konfliktkommissionen durchgeführt.
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